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Gesetz zu dem Staatsvertrag zur Änderung des 
Glücksspielstaatsvertrags 2021

A .  Z i e l s e t z u n g

Ziel des Gesetzes ist es, die Umsetzung des von allen Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der 16 Länder unterzeichneten Staatsvertrags zur Änderung 
des Glücksspielstaatsvertrags 2021 in Landesrecht durch Ratifizierung herbei-
zuführen.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Der geltende Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021) ist am 1. Juli 2021 
in Kraft getreten. Eine wesentliche Änderung durch diesen Staatsvertrag war die 
Ausweitung des Sperrsystems zu einem länderübergreifenden anbieter- und spiel-
formübergreifenden Spielersperrsystem gemäß §§ 8 bis 8d und 23 GlüStV 2021. 
Die Zuständigkeit hierfür liegt nach der aktuellen Fassung von § 27f Absatz 4 
Nummer 1 GlüStV 2021 bei der zum 1. Juli 2021 gegründeten Gemeinsamen 
Glücksspielbehörde der Länder (GGL) in Sachsen-Anhalt. Die Übergangszustän-
digkeit hat gemäß § 27p Absatz 4 Nummer 1 GlüStV 2021 bis 31. Dezember 
2022 die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes Hessen inne. Diese 
Zuständigkeit soll durch die Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 auch 
nach Wegfallen der Übergangszuständigkeit bei Hessen verbleiben, es soll kein 
Übergang auf die GGL erfolgen.
Grund dafür ist, dass Hessen die technische Infrastruktur für den Betrieb der Datei 
und die zentrale Organisationsstruktur für den erforderlichen Anschluss an diese 
bereits geschaffen und in Wahrnehmung der Übergangszuständigkeit weiterentwi-
ckelt hat. Die punktuelle Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 entspricht 
somit verwaltungsökonomischem Handeln. 
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C .  A l t e r n a t i v e n

Wie bislang in § 27f Absatz 4 Nummer 1 GlüStV 2021 vorgesehen, könnte ab 
dem 1. Januar 2023 die GGL die Führung der Sperrdatei übernehmen. Die Um-
setzung dieses Zuständigkeitsübergangs auf die GGL würde dazu führen, dass 
die in Hessen geschaffene und vorhandene technische und personelle Infrastruk-
tur verloren ginge und in Sachsen-Anhalt neu aufgebaut werden müsste. Das in 
Hessen erworbene Fachwissen wäre nur schwer auf die GGL übertragbar. Außer-
dem könnten in der Umstellungsphase technische und andere Schwierigkeiten die 
Funktionsweise des Spielersperrsystems beeinträchtigen und somit den Spieler-
schutz gefährden.

D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Durch den Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 erge-
ben sich keine Mehrkosten. 
Die Kosten für die Führung der Spielersperrdatei werden unverändert von den 
Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel getragen. Aufgrund der Aufhebung des 
Zuständigkeitsübergangs fallen sogar Kosten des Aufbaus und Umzugs des Sys-
tems zur GGL nicht an.

E .  E r f ü l l u n g s a u f w a n d

Die Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands ist nach Nummer 4.3.2 
Spiegelstrich 5 der VwV Regelungen entbehrlich. 

F .  W e s e n t l i c h e  E r g e b n i s s e  d e s  N a c h h a l t i g k e i t s c h e c k s

Es wird erwartet, dass sich die länderübergreifende Spielersperrdatei in Hessen 
weiter etabliert und dort ständig verbessert und weiterentwickelt werden kann. 
Dies wird sich positiv auf die Suchtprävention und den Jugend- und Spielerschutz 
auswirken.

G .  S o n s t i g e  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Keine.
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Staatsministerium Stuttgart, 20. September 2022
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

als Anlage übersende ich Ihnen gemäß Artikel 50 Satz 2 und Artikel 59 Absatz 1 
der Verfassung des Landes Baden-Württemberg den von der Landesregierung be-
schlossenen Entwurf des Ratifizierungsgesetzes zum Staatsvertrag zur Änderung 
des Glücksspielstaatsvertrags 2021. Ich bitte Sie, die Beschlussfassung des Land-
tags herbeizuführen. Die Zuständigkeit liegt beim Ministerium des Inneren, für 
Digitalisierung und Kommunen.

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu 
erteilen:

Gesetz zu dem Staatsvertrag  
zur Änderung 

des Glücksspielstaatsvertrags 2021 

§ 1

Dem in der Zeit vom 7. März bis 24. März 2022 unter-
zeichneten Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspiel-
staatsvertrags 2021 zwischen dem Land Baden-Würt-
temberg, dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem 
Land Brandenburg, der Freien Hansestadt Bremen, der 
Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, 
dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Land Nie-
dersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land 
Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, 
dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land Schleswig-Hol-
stein und dem Freistaat Thüringen wird zugestimmt. Der 
Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft. 
(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Ar-
tikel 2 Absatz 1 Satz 1 in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt 
bekannt zu geben. Gleiches gilt für den Fall, dass der 
Staatsvertrag nach seinem Artikel 2 Absatz 1 Satz 2 ge-
genstandslos wird.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung 

Der geltende Glücksspielstaatsvertrag 2021 bestimmt in § 27f Absatz 4 Nummer 1, 
dass die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) für die Führung der 
Spielersperrdatei nach §§ 8 bis 8d und 23 zuständig ist.
Gemäß der Übergangsregelung in § 27p Absatz 4 Nummer 1 GlüStV 2021 ist je-
doch bis zum 31. Dezember 2022 die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des 
Landes Hessen für diese Aufgabe zuständig.
Aufgrund dieser Übergangszuständigkeit hat die zuständige Glücksspielaufsichts-
behörde des Landes Hessen die dort bereits geschaffene technische und personelle 
Infrastruktur für den Betrieb und die Organisation der Spielersperrdatei weiterent-
wickelt. Bei Belassen der Zuständigkeit der GGL ab dem Jahre 2023 müsste das 
gesamte System von Hessen umziehen, was neben technischen Schwierigkeiten 
und Problemen auch Organisations- und Wissensverluste nach sich zöge.
Die Ministerpräsidenten haben sich deshalb auf den Staatsvertrag zur Änderung 
des Glücksspielstaatsvertrags 2021 geeinigt, um die Zuständigkeit für die Füh-
rung der Spielersperrdatei dauerhaft auf die zuständige Glücksspielaufsichtsbe-
hörde in Hessen zu übertragen.
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Erläuterungen zum Staatsver-
trag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 verwiesen.
Der von allen Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder unterzeich-
nete Glücksspieländerungsstaatsvertrag 2021 soll am 1. Januar 2023 in Kraft tre-
ten. Voraussetzung hierfür ist, dass bis zum 31. Dezember 2022 alle Ratifikations-
urkunden bei der Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden der Ministerpräsiden-
tenkonferenz hinterlegt worden sind. Der Landtag wurde vor Unterzeichnung per 
Schreiben des Staatsministeriums von dem Vorhaben in Kenntnis gesetzt (Druck-
sache 17/1350 vom 30. November 2021).

II. Inhalt 

Der vorliegende Entwurf dient der Ratifizierung des von allen Regierungsche-
finnen und Regierungschefs unterzeichneten Staatsvertrags zur Änderung des 
Glücksspielstaatsvertrags 2021.

III. Alternativen 

Keine.

IV. Wesentliche Ergebnisse des Nachhaltigkeitschecks

Es wird erwartet, dass sich die länderübergreifende Spielersperrdatei in Hessen 
weiter etabliert und dort ständig verbessert und weiterentwickelt werden kann. 
Dies wird sich positiv auf die Suchtprävention und den Jugend- und Spielerschutz 
auswirken.

V. Finanzielle Auswirkungen

Durch den Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 er-
geben sich keine Mehrkosten. Aufgrund der Aufhebung des Zuständigkeitsüber-
gangs fallen sogar Kosten des Aufbaus und Umzugs des Systems zur GGL nicht 
an.
Für Privathaushalte entstehen ebenfalls keine Kosten. 
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B. Einzelbegründung

Zu § 1

Nach Artikel 50 Satz 2 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg bedarf der 
Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 der Zustimmung 
des Landtags durch Gesetz. Satz 2 schreibt die Veröffentlichung vor.

Zu § 2

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten des Zustimmungsgesetzes. 
Absatz 2 Satz 1 ordnet an, dass der Tag des Inkrafttretens des Staatsvertrags im 
Gesetzblatt bekanntzugeben ist. 
Gleiches gilt nach Absatz 2 Satz 2 für den Fall, dass der Glücksspieländerungs-
staatsvertrag 2021 nach seinem Artikel 2 Absatz 1 Satz 2 gegenstandslos wird, 
weil bis zum 31. Dezember 2022 nicht alle Ratifizierungsurkunden bei der Staats-
kanzlei der oder des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt 
wurden. Hierdurch werden Unklarheiten bezüglich der Anwendung vermieden.
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